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1. Vorbemerkung 

I. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbarkommunen  

Mit Schreiben bzw. Mail vom 27.02.2017 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, gemäß § 4 (1) BauGB sowie die Nachbarkommunen gemäß § 2 (2) BauGB zum Plan-
entwurf und der Begründung eingeholt. Insgesamt wurden 30 Stellen beteiligt, von denen die 
im Folgenden aufgeführten Stellen nicht geantwortet haben:  

 

1. Amt für Bodenmanagement Limburg a.d.L. 

2. Bahn/Landwirtschaftsbezirk Frankfurt e.V. 

3. Botanische Vereinigung f. Naturschutz Hessen e.V. 

4. BUND Hessen e.V. 

5. Deutsche Telekom AG 

6. Landesjagdverband Hessen e.V. 

7. Landrat des Main-Taunus-Kreises  

8. Magistrat der Stadt Raunheim 

9. Magistrat der Stadt Kelsterbach 

10. Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. 

11. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Hessen e.V. 

 

Bei den 19 Antworten haben 4 Beteiligte mitgeteilt, dass sie keine Anregungen, Bedenken 
oder Hinweise zu der beabsichtigten Planung haben. Dabei handelt es sich um folgende:  

 

1. Forstamt Groß-Gerau 

2. Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main  

3. Gemeinde Kriftel 

4. Magistrat der Stadt Flörsheim 

 

 

II. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 02.03.2017 bis 03.04.2017 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 (1) BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Frist gingen keine Schreiben mit 
Äußerungen ein.  
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2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden, der Nachbarkommunen 
und der Öffentlichkeit  

Bedenken und Anregungen, die während der Beteiligungsfrist eingegangen sind, sowie im 
Einzelnen die vorgesehene Beschlussempfehlung hierzu. 

I. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB  

 

T 1 Regierungspräsidium Darmstadt 

Schreiben vom 03.04.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
tragen: 

Der Planbereich ist im Regionalplan Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 (RPS/RegFNP) als Vorranggebiet 
Siedlung, Bestand sowie ein schmaler 
Streifen als Planungsfläche dargestellt 
bzw. als Fläche für den Gemeinbedarf Be-
stand, Planung. Eine weitergehende Stel-
lungnahme behalte ich mich für das wei-
tere Verfahren vor, da der Planung bislang 
noch textliche Festsetzungen und Begrün-
dung in ausgearbeiteter Form fehlen. Hin-
sichtlich des Entwicklungsgebotes des § 8 
Absatz 2 BauGB empfehle ich eine Ab-
stimmung mit dem Regionalverband 
FrankfurtRheinMain. 

Aus Sicht des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nehme ich wie folgt 
Stellung: 

Der Geltungsbereich des B-Plans überla-
gert keine Naturschutz- oder Landschafts-
schutzgebiete und auch keine Natura 
2000-Gebiete. Bezüglich der zu vertreten-
den naturschutzrechtlichen und natur-
schutzfachlichen Belange verweise ich auf 
die Stellungnahme der zuständigen unte-
ren Naturschutzbehörde. 

Aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und 

Umwelt Wiesbaden nehme ich zu o.g. Be-
bauungsplanentwurf wie folgt Stellung: 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III 
des festgesetzten Trinkwasserschutzge-
bietes (WSG- ID: 436-037) für die Gewin-
nungsanlage Pumpwerk Hattersheim. Die 
Schutzgebietsverordnung vom 21. Sep-
tember 2007 (StaAnz: 52/2007, S. 2778 ff) 
ist zu beachten. 

Eine Überprüfung der hessischen Altflä-
chendatei (Datenbank ALTIS) ergab keine 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 

In der Planzeichnung wurde die Schutz-
zone III des Trinkwasserschutzgebiets 
nachrichtlich vermerkt. In den textlichen 
Festsetzungen wird unter C.1 auf das 
Schutzgebiet hingewiesen. 
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Datenbankeinträge im Gebiet des Bebau-
ungsplanes. Wenn bei Eingriffen in den 
Boden organoleptische Verunreinigungen 
festgestellt werden, ist das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeits-
schutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 
IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, 
Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, 
zu beteiligen. Natürlich können Auskünfte 
aus der Altflächendatei immer nur so gut 
und umfassend sein, wie es die einge-
pflegten Daten zulassen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auf die kommu-
nale Pflicht zur Pflege der in Hessen be-
stehenden Altflächendatei hinweisen. Ge-
mäß § 8 (4) HAItBodSchG sind die Ge-
meinden verpflichtet, Erkenntnisse über 
Verdachtsflächen, Altflächen und Altstand-
orte unverzüglich dem Hessischen Lan-
desamt für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie (HLNUG) mitzuteilen. Zu diesem 
Zweck haben sie verfügbare Daten zu er-
heben, die Gewerberegister auszuwerten 
und bereits erhobene Daten fortzuschrei-
ben. Hierfür steht das Datenübertragungs-
system DATUS (als Ersatz für AltPro) zum 
kostenlosen Download auf der Homepage 
des HLNUG unter dem Link 
http://www.hlnug.de/start/altlas-
ten/datus.html zur Verfügung. Nur so kann 
auch zukünftig eine fachgerechte Bauleit-
planung erfolgen. 

Der noch aufzustellende Umweltbericht 
sollte Unterlagen für eine sorgsame Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB zum Bereich 
vorsorgender Bodenschutz nach den Vor-
gaben des § 1a Abs. 2 BauGB enthalten. 
Ob die Fragen des sparsamen und scho-
nenden Umgangs mit Grund und Boden in 
einem übergeordneten Verfahren (Aufstel-
lung FNP) abgehandelt wurden, sollte auf-
genommen sein. Bei der Bearbeitung soll 
die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen in der Abwägung 
und der Umweltprüfung nach BauGB in 
Hessen" verwendet werden, die detaillierte 
Informationen und Prüfkataloge enthält. 
Diese wird durch die Methodendokumen-
tation zur Arbeitshilfe: „Bodenfunktionsbe-
wertung für die Bauleitplanung auf Basis 
der Bodenflächendaten 1:5.000 landwirt-
schaftliche Nutzfläche (BFD5L)" ergänzt. 

Beschlussvorschlag: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis zum Vorge-
hen bei organoleptischen Verunreinigun-
gen wurde den textlichen Festsetzungen 
unter D.4 hinzugefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 

Der Umweltbericht und die darin zu bear-
beiteten Belange des vorsorgenden Bo-
denschutzes wurden ergänzt. 
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Den Abtransport – ggf. auch die Entschär-
fung – und die Vernichtung der gefunde-
nen Kampfmittel wird das Land Hessen – 
Kampfmittelräumdienst – weiterhin auf ei-
gene Kosten übernehmen.  

Von den Dezernaten „Grundwasser" und 
„Immissionsschutz" werden gegen den 
Bebauungsplanentwurf keine grundsätzli-
chen Bedenken erhoben. 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme 
wurden folgende Quellen herangezogen: 
Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regio-
nalplan Südhessen/Regionaler Flächen-
nutzungsplan 2010, Rohstoffsicherungs-
karte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich 
der aktuell unter Bergaufsicht stehenden 
Betriebe: vorliegende und genehmigte Be-
triebspläne; hinsichtlich des Altbergbaus: 
bei der Bergaufsicht digital und analog 
vorliegende Risses, in der Datenbank vor-
liegende Informationen, Kurzübersichten 
des ehemaligen Bergamts Weilburg über 
früheren Bergbau. Die Recherche beruht 
auf den in Inhaltsverzeichnissen des Ak-
tenplans inventarisierten Beständen von 
Berechtsams- und Betriebsakten früherer 
Bergbaubetriebe und in hiesigen Karten-
schränken aufbewahrten Rissblättern. Die 
Stellungnahme basiert daher hinsichtlich 
des Altbergbaus auf einer unvollständigen 
Datenbasis. Anhand dieser Datengrund-
lage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: Rohstoffsicherung: Durch das 
Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungs-
flächen betroffen. Aktuelle Betriebe: Es 
befinden sich keine aktuell unter Bergauf-
sicht stehenden Betriebe im Planbereich 
und dessen näherer Umgebung. Gefähr-
dungspotenzial aus früheren bergbauli-
chen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 
Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau 
umgegangen. Dem Vorhaben stehen aus 
Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte 
entgegen. 

Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst im 
Rahmen von Bauleitplanverfahren aus-
nahmsweise nur dann, wenn von gemeind-
licher Seite im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens konkrete Hinweise auf das mögli-
che Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt 
sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 



B e b a u u n g s p l a n  N r .  N  3 7 . 1  

„Gelände EVIM Schlockerstiftung“  

 

A b w ä g u n g  g e m .  §  1  ( 7 )  B a u G B  S e i t e  7  v o n  1 8  

Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hin-
weise dieser Art gegeben. Deshalb habe 
ich den zentralen Kampfmittelräumdienst 
nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, 
den Kampfmittelräumdienst direkt zu betei-
ligen. Mündliche Anfragen können Sie an 
Herrn Schwetzler, Tel. 06151-125714, rich-
ten. Schriftliche Anfragen sind an das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 
18, Zentraler Kampfmittelräumdienst zu 
richten. 

 

T 2 Regierungspräsidium Darmstadt 

Kampfmittelräumdienst 

Schreiben vom 24.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Über die im Lageplan bezeichnete Fläche 
liegen dem Kampfmittelräumdienst aussa-
gefähige Luftbilder vor. 

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat kei-
nen begründeten Verdacht ergeben, dass 
mit dem Auffinden von Bombenblindgän-
gern zu rechnen ist. Da auch sonstige Er-
kenntnisse über eine mögliche Munitions-
belastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist 
eine systematische Flächenabsuche nicht 
erforderlich. 

Soweit entgegen den vorliegenden Er-
kenntnissen im Zuge der Bauarbeiten 
doch ein kampfmittelverdächtiger Gegen-
stand gefunden werden sollte, bitte ich 
Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüg-
lich zu verständigen. 

 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Begründung: 
Die Hinweise werden ergänzt. 

T 3 Kreisausschuss des Main- Taunus- Krei-
ses 

Schreiben vom 27.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Seitens des Main-Taunus-Kreises beste-
hen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Zu der Planung kann keine endgültige 
Stellungnahme erfolgen, da zu den natur-
schutz- und artenschutzrechtlichen Belan-
gen noch keine Unterlagen vorliegen. Es 
fehlen noch der Umweltbericht, die Arten-

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Begründung: 
Der Umweltbericht, die artenschutzrechtli-
che Prüfung sowie die Bilanzierung nach 
Kompensationsverordnung wurden er-
gänzt. 
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schutzrechtliche Prüfung sowie die Bilan-
zierung nach der Kompensationsverord-
nung. 

Zu bilanzieren ist der Erweiterungsbe-
reich, der momentan planungsrechtlich im 
Außenbereich liegt. Wir empfehlen, die ar-
tenschutzrechtliche Prüfung umgehend in 
Auftrag zu geben, da der Untersuchungs-
zeitraum für die meisten Tierarten jetzt be-
ginnt und sich über die Sommermonate 
erstreckt. Ggf. ist eine Erfassung sonst 
erst wieder im nächsten Jahr möglich. 

 

Der jetzt vorliegende Entwurf enthält keine 
detaillierten Festsetzungen bezüglich 
neuer Baufenster. Dies sollte nach unse-
rer Auffassung konkretisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Für den umfangreichen bestehenden 
Baumbestand sollte im weiteren Verfahren 
geprüft werden, welche Bäume als „zu er-
halten“ festgesetzt werden. Dies gilt insbe-
sondere für den Gehölzsaum entlang der 
L 3265 sowie die Gehölze entlang der 
westlichen und südlichen Grenze des bis-
herigen Geltungsbereiches. 

Da die Eingrünung dazu dient, die Bau-
lichkeiten in das Landschaftsbild zu integ-
rieren, ist aus naturschutzfachlicher Sicht 
eine weitgehende Erhaltung der Gehölz-
säume erforderlich.  

Für die geplante Erweiterungsfläche ist 
entlang der westlichen Grenze ebenfalls 
wieder eine mehrere Meter breite Orts-
randeingrünung einzuplanen. 

 

Das Bauvorhaben befindet sich im festge-
setzten Trinkwasserschutzgebiet der Zone 
III. Dies sollte nachrichtlich im Bebauungs-
plan vermerkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 
Der Bebauungsplan wurde um detaillier-
tere textliche Festsetzungen ergänzt. Be-
züglich der Baufenster ist dies die Festset-
zung der abweichenden Bauweise. Je-
doch bestehen weiterhin lediglich zwei 
Baufenster, damit die Entwicklung des 
Plangebiets möglichst flexibel und be-
darfsgerecht gestaltet werden kann.   

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 
Um die Gebäude des Plangebiets in das 
Landschaftsbild zu integrieren, wurden im 
Bebauungsplan Randeingrünungen zur 
Anpflanzung sowie Flächen zur Erhaltung 
der Gehölzsäume festgesetzt. An der 
westlichen Grenze des Plangebiets wurde 
ebenfalls eine Ortsrandeingrünung festge-
setzt. 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Begründung: 
In der Planzeichnung wurde die Schutz-
zone III des Trinkwasserschutzgebiets 
nachrichtlich vermerkt. In den textlichen 
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Festsetzungen wird unter C.1 auf das 
Schutzgebiet hingewiesen.  

 

T 4 Abwasser Verband Main-Taunus 

Schreiben vom 21.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Der Abwasserverband Main-Taunus 
nimmt zur Konzeption der 1. Änderung 
des oben genannten Bebauungsplanes 
der Stadt Hattersheim am Main wie folgt 
Stellung: 

Der Abwasserverband Main-Taunus unter-
hält innerhalb des Planungsbereiches so-
wie in unmittelbarer Nähe keine Bauwerke 
oder Sammler der überörtlichen Abwas-
serentsorgung. Zurzeit sind hier auch 
keine Änderungen vorgesehen. 

 

Seitens des Abwasserverbandes Main-
Taunus sind derzeit keine Neubaumaß-
nahmen von Abwasseranlagen (Neubau 
bzw. Verlegung von Abwassersammlern 
etc.) im Planungsbereich geplant. 

 

Das im Bestand bereits in Teilbereichen u. 
a. mit Gebäuden der EVIM bebaute und 
versiegelte Plangebiet ist in der zuletzt im 
Jahre 2012 aktualisierten Schmutzfracht-
berechnunq (SMUSP für die Abwasser-
gruppe (AWG) Hattersheim des Abwas-
serverbandes Main-Taunus hinsichtlich 
der zu entwässernden kanalisierten Flä-
chen im IST-Zustand (2009) und Prog-
nose-Zustand (ca. 2020) bereits entspre-
chend berücksichtigt worden. 

 

Die vorhandene Entwässerung der bereits 
kanalisierten Flächen des Planungsberei-
ches erfolgt gemäß der vorliegenden 
Schmutzfrachtberechnung im Mischsvs-
tem. Die Ableitung des Schmutzwasser- 
und Niederschlagwasserabflusses erfolgt 
über die bestehende Ortskanalisation 
(Mischwasserkanal) der Stadt Hattersheim 
zur Regenentlastungsanlage „B14 Regen-
überlaufbecken (RÜB) Hattersheim“ des 
Abwasserverbandes Main-Taunus und 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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von dort über die weiterführenden Abwas-
seranlagen des Abwasserverbandes so-
wie der Stadt Frankfurt zur Abwasserreini-
gungsanlage (ARA) Sindlingen der Stadt 
Frankfurt am Main. 

 

Laut der aktuellen Schmutzfrachtberech-
nung von 2012 erfüllen alle Regenentlas-
tungsanlagen der Stadt Hattersheim am 
Main und des Abwasserverbandes Main-
Taunus im IST-Zustand (2009) und im 
Prognose-Zustand (2020) die gesetzlichen 
Anforderungen bezüglich der zulässigen 
Entlastungskenngrößen gemäß dem so-
genannten SMUSI-Erlass.  

Das Entwässerungssystem ist insgesamt 
und bei den einzelnen Entlastungsanlagen 
sowohl im IST- Zustand als auch in der 
Prognose abwasserabgabefrei. 

 

Die aktuelle Planung muss aber bei der 
nächsten Aktualisierung der SMUSI-Be-
rechnung in etwa 3-5 Jahren u. a. hinsicht-
lich der zukünftig zusätzlich bebauten 
bzw. zu entwässernden kanalisierten Flä-
chen des Plangebietes entsprechend be-
rücksichtigt werden. 

 

Seitens des Abwasserverbandes Main-
Taunus sind auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detailierungs-
grad der Umweltprüfung vor allem die 
Auswirkungen der Planung auf die Schutz-
güter Wasser und Boden von Belang. Zur 
Minimierung der Eingriffe auf den Boden 
und den Wasserhaushalt empfehlen wir in 
den planungs- und bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen und Hinweisen fol-
gende Punkte zu ergänzen: 

• Sammeln und Rückhaltung des auf 
den (unbegrünten) Dachflächen 
anfallenden Niederschlagswassers 
in Zisternen und Verwendung als 
Brauchwasser oder zur Garten-/ 
Freiflächenbewässerung 

• Begrünung von Flachdächern und 
flachgeneigten Dächer 

• wasserdurchlässige bzw. versicke-
rungsfähige Befestigung von Stell-
plätzen, Wegen, Platzflächen und 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Begründung: 
Es wurden unter A.8.2 Festsetzungen zur 
Oberflächenbefestigung getroffen. Dem-
nach sind Wege, Zufahrten. Stellplatzflä-
chen und sonstige befestigte Grund-
stücksfreiflächen mit wasserdurchlässigen 
Materialien herzustellen. Unter A.10.4 
wurde ein Dachflächenanteil von mindes-
tens 2.700 m² festgesetzt, der begrünt 
werden muss. 
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sonstigen befestigten Grund-
stücksfreiflächen 

 

Hinsichtlich der Rückhaltung von anfallen-
dem Niederschlagswasser in Zisternen 
empfiehlt der Abwasserverband Main-
Taunus grundsätzlich: 

• 50 % des Zisternenvolumens zur 
Abflussverzögerung und somit zur 
Minderung von Hochwasser- bzw. 
Abflussspitzen (Anschluss einer 
kleindimensionierten Ablaufleitung 
an die Entwässerung) und 

• 50 % des Zisternenvolumens für 
die Brauchwassernutzung bzw. zur 
Gartenbewässerung bereitzustel-
len. 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass 
sich unmittelbar nach einem Regenereig-
nis 50 % des Zisternenvolumens selbstän-
dig entleeren und damit für ein darauf fol-
gendes Regenereignis wieder als Rück-
haltevolumen zur Abflussverzögerung und 
Minderung von Hochwasser- bzw. Ab-
flussspitzen zur Verfügung stehen. 

 

Vom Abwasserverband Main-Taunus zu 
unterhaltende Oberflächengewässer sind 
innerhalb des Plangebietes sowie in un-
mittelbarer Nähe nicht vorhanden. 

 

 
 
 
Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Begründung: 
Im Wasserkonzept (Umweltplanung Bull-
ermann Schneble GmbH, 06. September 
2017) für das Plangebiet wird eine Ab-
flussverzögerung sowie die Nutzung von 
Regenwasser empfohlen. Diese Empfeh-
lungen wurden in die textlichen Festset-
zungen unter D.2 übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 

T 5 Hessen Mobil 

Schreiben vom 23.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht. 

Zu dem Vorentwurf der 1. Änderung des 
o.g. Bebauungsplanes nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Die Bauverbotszone (gemäß § 23 HStrG) 
von 20 m zum äußeren Fahrbahnrand der 
Landesstraße L 3011 ist in den Planunter-
lagen nicht dargestellt. Die Bauverbots-
zone ist einzutragen und entsprechend zu 
vermaßen. Unter die Einschränkungen der 
Bauverbotszone fallen grundsätzlich auch 
Stellplätze, Einfriedungen, Werbeanlagen 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Begründung: 
In der Planzeichnung wurde eine von Be-
bauung freizuhaltende Fläche in einem 
Abstand von 20 m zur nördlich des Plan-
gebiets verlaufenden Landesstraße fest-
gesetzt. 
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sowie Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs. 

Fachlicher Hinweis: 

Gegen den Straßenbaulastträger von klas-
sifizierten Straßen bestehen keine Ansprü-
che auf Durchführung von Schutzmaßnah-
men aufgrund des BImSchG. 

T 6 Westnetz GmbH 

Schreiben vom 23.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht. 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine 110-kV-Hochspannungslei-
tungen der Westnetz GmbH. 

Planungen von 110-kV-Hochspannungs-
leitungen für diesen Bereich liegen aus 
heutiger Sicht nicht vor. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die von 
uns betreuten Anlagen des 110-kV-Hoch-
spannungsnetzes und ergeht auch im Auf-
trag und mit Wirkung für die innogy Netze 
Deutschland GmbH als Eigentümerin des 
110-kV Netzes. 

Ferner gehen wir davon aus, dass Sie be-
züglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

T 7 Regionalverband FrankfurtRheinMain 

Schreiben vom 20.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Im Rahmen des o. g. Verfahrens sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung einer bestehenden Be-
hinderteneinrichtung geschaffen werden. 

Im Regionalplan Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 
2010) ist der Bereich fast vollständig als 
„Fläche für den Gemeinbedarf, Bestand“ 
dargestellt. Lediglich ein sehr kleiner Be-
reich im Westen ist als „Fläche für den 
Gemeinbedarf, Planung“ dargestellt. 

Im Bebauungsplan wird der Bereich als 
„Sonderbaufläche für Behinderteneinrich-
tungen“ festgesetzt. Inhaltlich bestehen 
gegen den Bebauungsplan keine Beden-
ken. 

Ob eine Anpassung der Darstellung im 
RPS/RegFNP 2010 erforderlich ist, wird 

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Begründung: 
Durch die Änderung der Art der Nutzung 
gegenüber des Vorentwurfs (Sonstiges 
Sondergebiet in Urbanes Gebiet) ist eine 
Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans notwendig. Das Änderungs-
verfahren wird vom Regionalverband 
FrankfurtRheinMain durchgeführt. 
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im Rahmen der Fortschreibung des Regio-
nalen Flächennutzungsplans geklärt. 

T 8 Deutsche Bahn AG 

Schreiben vom 03.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Die DB Immobilien als von der DB Netz 
AG und der DB Energie GmbH bevoll-
mächtigtes Unternehmen übersendet 
Ihnen hiermit folgende Stellungnahme 
zum o. a. Verfahren: 

Gegen den o.a. Bebauungsplan bestehen 
seitens der Deutschen Bahn keine grund-
sätzlichen Bedenken. 

Unsere Anlagen sind vom Plangebiet ca. 
450 m entfernt, so dass unsere Belange 
nicht berührt werden. 

Wir weisen allerdings darauf hin, dass ge-
gen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausge-
henden Emissionen erforderlichenfalls von 
der Gemeinde oder den einzelnen Bau-
herren auf eigene Kosten geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vor-
zunehmen sind. 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

T 9 Hochtaunuskreis- Der Kreisausschuss 

Schreiben vom 03.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Vom Amt für den ländlichen Raum Bad 
Homburg werden die öffentlichen Belange 
der Landwirtschaft/Feldflur im Main-
Taunus-Kreis vertreten. Hierin sind die 
Aufgaben der Landschaftspflege enthal-
ten. 

Ziel des oben genannten Bebauungsplans 
ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen, um die an dem Stand-
ort vorhandene Behinderteneinrichtung an 
den bestehenden Bedarf baulich anzupas-
sen. Hierzu sind eine bauliche auf einer 
bisher gärtnerisch genutzten Fläche sowie 
die Nachverdichtung in dem Gelände ge-
plant. 

Die 1. Änderung des oben genannten Be-
bauungsplans greift nicht in erwerbsmäßig 
landwirtschaftlich genutzte Flächen ein. 
Auch sonstige öffentliche Belange der 
Landwirtschaft werden von der Planung 
nicht berührt, so dass sich aus dieser 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Sicht keine Anregungen zu der Planung 
ergeben. 

 

T 10 Forstamt Groß Gerau 

Schreiben vom 03.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Nach Überprüfung der Unterlagen erge-
ben sich keine Einwände aus Sicht der 
forsthoheitlichen Belange. 

 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

T 11 Fraport AG 

Schreiben vom 14.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Das in Frage stehende Bebauungsgebiet 
liegt innerhalb der Bauhöhenbeschrän-
kung des Bauschutzbereiches gemäß § 
12 LuftVG und zwar außerhalb der An-
flugsektoren im Umkreis von 4 km bis 6 
km Halbmesser um den Flughafenbezugs-
punkt 3. Die zulässige Höhe steigt inner-
halb dieses Umkreises von 45 m bis auf 
100 m (Höhe bezogen auf den Flughafen-
bezugspunkt 3 von 100 müNN) an (§ 12 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 b) LuftVG). 

Die Zustimmung der Luftfahrtbehörde ist 
erforderlich, wenn die Bauwerke die ge-
nannte Begrenzung überschreiten sollen. 
Sofern die zulässigen Höhen nicht über-
schritten werden, bestehen gegen die an-
gestrebte Nutzung hinsichtlich der unein-
geschränkten Anfliegbarkeit und der Hin-
dernisfreiheit des Verkehrsflughafens 
Frankfurt/Main keine Bedenken. 

 

Im Übrigen liegt das Plangebiet außerhalb 
des Lärmschutzbereichs, der gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm durch die Verordnung 
über die Festsetzung des Lärmschutzbe-
reichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt 
Main vom 30.09.2011 (GVßl 2011, 438) 
festgesetzt wurde, und außerhalb des im 
Regionalen Flächennutzungsplan vom 
17.10.2011 (StAnz 2011, 1311) ausgewie-
senen, den Verkehrsflughafen Frankfurt 
Main umgebenden Siedlungsbeschrän-
kungsgebiets, in dem die Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen und Mischgebiete 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
Begründung: 
Das Plangebiet liegt auf etwa 107 m ü. 
NN. Da die Gebäude maximal dreige-
schossig gebaut werden dürfen, ist eine 
Zustimmung der Luftfahrtbehörde nicht er-
forderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu-
lässig ist 

 

T 12 Amprion GmbH 

Schreiben vom 15.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. Planungen von 
Höchstspannungsleitungen für diesen Be-
reich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 

 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
 

T 13 DFS Deutsche Flugsicherung 

Schreiben vom 28.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Das Plangebiet liegt ca. 5 km von unserer 
Radaranlage Frankfurt/Main entfernt. Auf-
grund der Art und der Höhe der Bauvorha-
ben werden Belange der DFS Deutsche 
Flugsicherung GmbH bezüglich § 18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. 
Es werden daher unsererseits weder Be-
denken noch Anregungen vorgebracht. 

Von dieser Stellungnahme bleiben die 
Aufgaben der Länder gemäß § 31 Luft VG 
unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) von unserer Stel-
lungnahme informiert. 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
 

T 14 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 

Schreiben vom 28.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte 
Möglichkeit zur Stellungnahme und dürfen 
Ihnen mitteilen, dass die Handwerkskam-
mer Frankfurt-Rhein-Main einen Einspruch 
im vorliegenden Fall für nicht notwendig 
erachtet. 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen 
 

T 15 PLEdoc 

Schreiben vom 03.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Mit Bezug auf Ihre o.g. Schreiben teilen 
wir Ihnen mit, dass in dem von Ihnen an-

 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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gefragten Bereich keine von uns verwalte-
ten Versorgungsanlagen vorhanden sind. 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte 
überprüfen Sie diese Darstellung auf Voll-
ständig- und Richtigkeit und nehmen Sie 
bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns 
Kontakt auf. 

 

Wir beauskunften die Versorgungseinrich-
tungen der nachstehend aufgeführten Ei-
gentümer bzw. Betreiber: 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr, Essen 

• Ferngas Nordbayern GmbH, 
Schwaig bei Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsge-
sellschaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransport-
leitungsgesellschaft mbH (METG), 
Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH &  Co. KG 
(NETG); Dortmund 

• Tran Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

• GasLINE Telekommunkationsnetz-
gesellschaft deutscher Gasversor-
gungsunternehmen mbH & Co. 
KG, Straelen 

• Viatel GmbH, Frankfurt 

 

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich 
auf die Versorgungseinrichtungen der hier 
aufgelisteten Versorgungsunternehmen. 
Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbe-
treiber sind bei den jeweiligen Versor-
gungsunternehmen bzw. Konzerngesell-
schaften oder Regionalcentern gesondert 
einzuholen. 

 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden.  

 

Begründung: 
Die Maßnahmen zum Ausgleich und zum 
Ersatz der Eingriffsfolgen wurde unter Ka-
pitel 19 der Begründung hinzugefügt. 
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Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere 
Beteiligung an diesem Verfahren. 

 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

 

T 16 Polizeipräsidium Westhessen 

Polizeidirektion Main-Taunus 

Schreiben vom 15.03.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 

Beim Anlegen von Parkplätzen und Park-
buchten im öffentlichen und eingeschränkt 
öffentlichen Verkehrsraum möchten wir 
auf die Empfehlungen für Anlagen des ru-
henden Verkehrs (EAR 05) hinweisen. 

Demnach ist eine Parkplatzbreite von 2,50 
m erforderlich, um ein gefahrloses Ein- 
und Ausparken für mehrspurige Kfz zu er-
möglichen. 

 

Des Weiteren macht die Polizei die Emp-
fehlung die Landesbeauftragte für städte-
bauliche Kriminalprävention beim Hessi-
schen Landeskriminalamt, Frau KHKin Bri-
gitta Bopp (O 43 – Servicestelle Präven-
tion) bei Bauvorhaben im öffentlichen 
Raum mit einzubeziehen. 

 

 

 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage: 

Der Stellungnahme wird gefolgt 
Begründung: 
Frau KHKin Brigitta Bopp wird bei der Be-
hördenbeteiligung nach § 4 ABs. 2 BauGB 
beteiligt. 

T 17 HessenArchäologie 

Schreiben vom 06.04.2017 

Es wurde folgende Stellungnahme vorge-
bracht: 
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Gegen den vorgesehenen Bebauungsplan 
werden seitens der Denkmalfachbehörde 
keine grundsätzlichen Bedenken oder Än-
derungswünsche vorgebracht. 

Zur Sicherung von Bodendenkmälern ist 
ein Hinweis auf § 21 HDSchG wie folgt 
aufzunehmen: 

„Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler 
bekannt werden, so ist dies dem Landes-
amt für Denkmalpflege, hessenArchäolo-
gie oder der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen.“ 

Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme 
verhält sich ausschließlich zu den öffentli-
chen Belangen des Bodendenkmalschut-
zes und der Bodendenkmalpflege. Eine 
gesonderte Stellungnahme zu den Belan-
gen des Baudenkmalschutzes und der 
Baudenkmalpflege behält sich die Denk-
malfachbehörde vor. 

Beschlussvorlage: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Begründung: 
Ein Hinweis auf das Erfordernis des be-
hördlichen Anzeigens beim Auftreten ei-
nes Bodendenkmals wurde in den textli-
chen Festsetzungen unter D.3 ergänzt. 

 

II. Frühzeitige Beteiligung der Nachbarkommunen gemäß § 2 (2) BauGB 

 

N 1 Gemeindevorstand der Gemeinde Kriftel 

Schreiben vom 16.03.2017 

Es wurden keine Bedenken und Anregun-
gen vorgetragen.  

 

 

N 2 Magistrat der Stadt Flörsheim 

Schreiben vom 10.03.2017 

Es wurden keine Bedenken und Anregun-
gen vorgetragen.  

 

 
 

III. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB 

 

 Es wurden keine Stellungnahmen abgege-
ben. 

  

  

IV. Änderungen im Bebauungsplan  

 

 Aufgrund der vorgebrachten Bedenken und Anregungen wurden umfangreiche Ergän-
zungen und Änderungen an den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie 
der Begründung vorgenommen. 

 


